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wegen $chadensersatzes.

Der Senat schlägt den Parteien gemäß $ 278 Abs. 6 Satz 1 ZPO den Abschluss des

folgenden Vergleictrs vor:
V e r p l e i c h :

1. Die Beklagten verpflichten sich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter Auf-

rechterhaltung ihres Rechtsstandpunktes, als Gesamtschuldner an den Kläger - über

den in erster Instanz bereits rechts!<räftig ausgeurtellten Betrag van 4.232,29 EURO

nebst Znsen hinaus - weitere 759,32 EURO nebst Znserr hieraus in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen BasislnssaE ab 6. Mai 2005 zu zahlen.
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Mit diesem Vergleich sind alle Ansprtiche des Klägers gegen die Beklagten aris dem
Verkehrsu nfalt vom g. März 20eS in Be rg rheinfetd erledigt.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens und dieses Vergteichs tragen der Kläger 1/3
und die Bektagten als Gesamtschuldner Zl3. Von den Kosten des Rechtsstreits erster In_
stanz tragen der Kläger 1/10 und die Bektagten ars Gesamtschurdner g/10.

Der Senat beabsichtigt, den Streitwert für das Berufungsverfahren und den Gegenstands-
wertdes Vergteichs jeweirs auf 1.139,g9 EURO festzusetzen.

Der vergleichsvorschlag kann von den Parteien durch Schriftsatz ihrer prozessbevollmäch-
tigten, der bis spätestens 15. Juli 2008 beim oberlandesgericht Bamberg eingehen muss,
sngenommen werden.

G r ü n d e :

Die Berufung des Klägers, mit der der vorn Landgericht in Höhe von 1.13g,gg EURO teilwei-
se abgewiesene Anspruch auf Ersatz von Mietwagenkosten weiter verfolgt wird, hat Aussicht
auf Erfolg. Das angefochtene Urteil steht mit der (allerdings erst im Varlauf dieses Rechts,
streits weiter präzisierton) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Ersatzfähigt<eit von
Mietwagenkosten nicht in jeder Hinsicht in Einklang.

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgt. BGHZ 160, 3ZZ = NJW
2005,51;BGHZ 163,  19  =  NJW 200s,1g33;  NJwz0o5,  13s ,  1041 und 1043;  NJW2006,
2106; NJW 2007,2122,2758,2916 und 3782) kann der Geschädigte vom Schädiger und
dessen Haftpflichtuersicherer nach $ 249 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand nur
den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschafflich oen-
kender Mensch in der Lage des Geschädigten frjr zweckmäßig und notwendig halten darf. Er
ist hierbei nach dem aus dem Grundsak der Erforderlichkeil hergeleiteten Wirtschaftlich-
keitsgebot gehalten, im Rahmen des ahm Zumutbaren, von mehreren möglichen den wirt-
schaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Das bedeulet, dass Br vön mehreren
auf dem örtlich relevanten Markt - nicht nur für Unfaltgeschädigte - erhälflichen Tarifen für
die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens)
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grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis als zur Hersterturrg objektiv erforderlich ersetzt
verlangen kann.

Der Geschädigte verstößt allerdings noch nicht allein deshalb gegen seine pflicht zur scha-
densgeringhaltung, weil er ein Kraftfahzeug zu einem Unfallersatztarif anmietet, der gegen_
über dem ,,Normaltarif' teuerer ist, soweit die Besonderheiten dissss Tarifs mit Rücksicht auf
die Unfallsituation (etwa die Vorfinanzierung, das Risiko eines Ausfals mit der E1sa1zf.r6.-
rung wegen falscher Bewertung der Anteile am Unfallgeschehen durch den Kunden oder das
Mietwagerrunternehmen und ähnliches) einen gegenüber dem ,,Normaltarif, höheren preis
rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch die Besonderheiten
der Unfallsituation veranlasst und infolge dessen zur Schadensbehebung nach $ 24g BGB
erforderlich sind' Dabei ist der Normaltarif der Tarif, der für den Selbsuahler Anwenoung
findet und unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gebitdet wird. Auch wenn der Auto-
vermieter nicht zwischen ,,Unfallersatztan?, und ^Normaltafif, untefscheidet, SOndgfn ginen

einhsitlichen Tarif anbietet, der weit über dem Durchschnitt der auf dem örtlichen martder-
hältlichen "Normaltarif' liegt, ist zu pnlfen, ob unfaltbedingte Mehrteistungen des Vermieters
oder sonstige mit der Unfallsituation varbundene besondere Umstände diese Erhöhung
rechtfertigen (vgl. BGH NJW 2006, 2106 und 2621; NJW 200r,1122,1124 und 3782).

lst der geltend Eemachte Aufwancl zur Schadsnsboseitigung erforderlich, weil gegebenen-
falls über dem ,,Normaltärif. tiegende Mietwagenkosten durch unfallspezifische, besondero
Kosten verursaohende Umstrinde gerechtfertigt sind oder weil dem Geschädigten im konKre-
ten Fall ein wesentlich gürtstigerer ,Normaltarif' nicht zugänglich geweson ist, so ist der An-
spruch auf Erstattung des den nNormaltarif" übersteigenden Betrags gegeben. Dabei kann
der Tatrichter in Ausübung seines Ermessens nach $ 287 ZpO den ,,Normaltarif, auf der
Grundlage des gewichteten Mittels des "schwacke-Mietpreisspiegels" im Posileitzahlenge-
biet des Geschädigten schätzen (vgt. BGH NJW 2006, 2106 und 2693; BGH NJW 2ooz,
1124,2758,2916 und 3782), Die Prüfung der Erforderlichkeit erstreckt sich darauf, ob spezi-
fische Leistungen bei der Vermietung an Unfallgeschädigte allqernqin den Mehrpreis recht-
fertigerr (BGH NJW 2oo7, 1122 und 3782), Hingegen spiett es keine Roue, ob dem Geschä-
digten persönlich außer der Vorfinanzierung der Mietwagent(osten weitere unfallbedingte
Mehrleistungen, die eine Tariferhöhung rechtfertigten, zugute gekommen sirrd. Auch muss
zur Beurteilung der Erforderlichkeit die Kalkulatiorr des Vermieters im konkreterr Einzetfatl
nicht nachvollzogen werden (vgt. BGH NJW 2007, 37BZ).

Die Frage der Erforderlichkeit der geltend gernachten Kosten kann nur dann offen bleiben,
wenn feststeht, dass dem Geschädigten ein günstigerer 

"Normaltarif in der konkreten Situa-
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tion ohrre weiteres zugänglich gewesen wäre, so dass ihm eine kostengünstigere Anmietung
unter dem Blickwinkel der ihm gemäß S 254 BGB obliegendon Schadensminderungspflicht
hätte zugemutet werden können (vgr. BGH NJW 2006, 'ls08 und 2693; NJW 2ool,112g,
1676' 2122, 2758, 2916 und 3782). Ebenso könnte die Frage der Erfordertichkeit des Tarifs
ungeltlärt bleiben wenn zur Überzeugung des Tatrichters feststeht, dass dem Geschädigten
dle Anmietung zum "Normaltarif' nach den konloeten Umständen nicht zugänglich gewesen
ist. Der Geschädigte kann nämlich in einem solchsn Fall einen den ,,Normaltarif" überstei-
genden Betrag im Hinblick auf die subjektbezogene Schadensbetrachtung auoh dann ver-
langen, wenn die Erhöhurtg nicht durch unfallspezifische Kostenfaktoren gerechtfertigt wäre
(vgl. BGH NJw 2006, 2621 und 2693; NJW zoot,2'tzz, z7sg, zs16 und 37g2).

Für die Frage, ob dern Geschädigten ein wesentlich günstigerer Tarif ohne weiteres zugäng-
lich war, ist stets auf die konkreten Umstände des Einzetfalls abzustellen. Nach der gefestig-
ten Rechtsprechung des tsundesgerichtshofs hat der Geschädigte darzulegen und erforderli-
chenfalls zu beweisen, dass ihm unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntni+ und
Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zumutba-
ren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich und örtlich relevanten Markt - zurnindest
auf Nachfrage - kein wesentlich günstigerer Tarif zugängtich war (vgl. 8GH NJW 2005,
1933; NJW 2006, 360, m. w. N.; NJW 2007, gr&2). Dass ein Mietwagenuntarnehmen dem
Geschädigten nur einen Tarif angeboten hat, reicht grundsätzlich nicht für die Annahme aus,
dem Geschädigten sei ein wesentlich günstigerer Tarif nicht zugänglich gewesen. Bei der
Prlifung, ob der Geschädigte den Aufl'vand zur Schadensbeseitigung in vernünftigen Gren-
zen gehalten hat, ist jedoch Rücksicht auf die spezifische situation des Geschädigton, ins-
besondere auf seine individuellen Erkenntnis- urrd Einflussmöglichkeiten, sowie auf die mög-
licherweise gerade fÜr ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen (vgl. BGHZ 115,364;
BGHZ 115, 375; BGH NJW ZOOT , g7g2), Der Geschädigte braucht sich auch bei der Anmie_
tung eines Ersatzfahrzeugs nur auf den ihm in seiner Lage ohne weiteres offenstehenden
Marktzu begeben (vgt. BGHZ 1J2,373; NJW 2006, 1508; NJW 2OO7,3TBZ\.

Insbesondere für die Frage der Erkennbaüeit der Tarifunterschiede für den Geschädigten
kommt es darauf an, ob ein vernünftiger und wirtschäfüich denkender Geschädigter unter
dem Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebots zu einer Nachfrage nach einem günstigeren Tarif
gehalten gewesen wäre. Das ist der Fall, wenn er Bedenken gegen die Angemessenheit des
ihm angebotenen Unfallersatztarifs haben muss, die sich insbesondere aus dessen Höhe
ergeben können. Dabei kann es je nach Lage des Einzelfalls auch erfordedich sein, sich
nach anderen Tarifen zu erkundigen und gegebenenfalls ein oder zwei Konkurrenzangebote
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einzuholen ln diesem Zusammenhang kann es auch eine Rolle spieten, wie schnell der Ge-
schädigte ein Ersatzfahrzeug benötigt (vgt. BGHZ 163, 19; BGH NJW ZOOZ, 11ZZ).

Die Kosten einer für ein Ersatzfahzeug abgeschlossenen Voilkeskoversicherung können
auch dann ersatzfiihig sein, wenn das eigene Fahzeug des Geschädigten zum Unfailzeit-
punkt nicht vollkaskoversictrert war. Der durch einen fremdverschr;ldeten Unfall Geschädigte
kann bei Inanspruchnahme eines Mietwagens die Aufrrvendungen für elne der Voilkaskover-
sicherung ohne selbstbeteiligung entsprechenden Haftungsfreistellung grundsäElich inso-
weit erseEt verlangen, als er während der Mietzeit einem erhöhten wirtschafttichen Risiko
ausgesetzt war (vgl. BGHZ 61, 32S: NJW 2005, 1041; NJW 2006, 360).

Auch bei einer Anmietung noch am Unfalltag ist die Unzugängtichkeit eines günstigeren
Normeltarifs nicht ohne weiteres anzunehmen. Grundsätzlich kann auch in einem solchen
Fell davon au$gegangerr werden, dass in einer mittelgroßen Stadt an einem normalen Werk-

tag zu den gewöhnlichen Ladenöffnungszeiten bei entsprechender Nachfrage, die aufgrund
der Höhe des Unfalltarifs rrahe liegt, ein Pkw zu einem ,,Normaltarif' angemietet werden
könnte (BGH NJW 2007,'1124), Von dem Gescfrädigt€n kann auch erwartet werden, eine
entsprechende Deckungszusage des Haftpflichtversicherers einzuholen oder Vorkasse zu
leisten, wenn lhm dles möglich ist, um einen günstigeren Tarif zu bekommen (BGH NJW
2006, 2106)

Gemessen an dieserr Grundsätzen, denen der Senat folgt, überspannt das Landgericht die
Anforderung€n an dis dem Kläger obliegenden Darlegungen, der Mehrpreis des in Anspruch
gengmmenen Tarifs gegenüber dem ,,Normaltarif' sei durch die Besonderheiten dieses Tarifs
mit Rücksicht auf die Unfallsituation gerechffertigt und daher zur Schadensbehebung nacn
S 249 BGB erforderlich. Denn insoweil hal sich die Prüfung nur darauf zu erstrecken, ob im
Tarif enthaltene spezifische Leistungen bei der Vermietung an Unfailgeschädigte allgemein
den Mehrpreis rechtfertigen. Hingegen spielt es keine Rolie, inwieweit dem Geschädigten im
konkreten Einzelfall solche zusätzlichen Leistungen zugute gekommen sind. Liegen solche
Bosonderheiten des Tarifs vor, die durch unfallspezifische Umstände bedingt einen Mehr_
preis rechtfertigen, so kann der Tatrichter den Mehrbetrag auch durch einen pauschalen
Aufschlag auf den ,,Normattarif'schätzen (S 287 zpo; vgt. BGH NJW 2006, 360, 100s, 1726
und 2621). lm vorliegenden Fall hat der Kläger hierzu sehr umfangreich vorgetragen und
Beweise angetreten. Damit hat sich das Landgericht'aus seiner Betrachtungsweise nicht
näher befasst und lediglich die dern Kläger hier konkret zuguta gekommene Vorfinanzierung
der Mietwagenkosten durch einen pauschalen Aufschlag von 1O % avf den "Normattarif,be-
nictsichtigt,
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Rui oie konkreten umstände des Einzelfalls ist ailerdings bei der prri{ung der Frage abzustel-
. len, ob dem Geschädigten ein wesentlich günstigerer Tarif ohne weiteres zugänglich war. In

diesem Punkt ist entscheidend, ob dem Geschädigten unter Benlcksichtigung seiner indivi-
duellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehenden
Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich und örilich
retevanten Markt - zumindest auf Nachfrage _ kein wesenttich gürrsilgerer Tarif zugänglich
war (vgl. BGH NJW 2005, 1933; NJW 2006, 360; NJW 2007, 3782). Diesen Kriterien hat das
Landgericht nicht ausreichend Rechnung getragen. Denn der Kläger hat in erster Instanz
hiezu unter anderem vqrgetragen, dass weder er noch sein Sohn, der das Fahrzeug mitbe-
nuEte, zum damaligen Zeitpunkt weder über eine Kreditkarte noch über ausreichende finan-
zielle Mittel verfügten, um als -selbskahlef'einerr "Normaftarif in Anspruch nehmen zu kön-
nen, da der,Selbstzahle/' entweder eine Kreditkarte vorweisen oder Vorkasse bzrry. Sicher-

heit loisten müsse. Mit diesem Vortrag und den hierzu angetretenen Beweisen hat sich das
Landgericht nicht befasst. lm vorliegenden Fallspricht jodoch einiges dafür, dass dem Kläger
unter den behaupteten wirtschaftlichen Verhältnissen ein ,,Normaltarif' nicht zugänglictr war.
Der Kläser kann hier auch nicht darauf verwiesen werden, er hätte eine Deckungszusage
der Zweitbel(agten einholen können, um einen ,,selbstzahler-Tarif' zu erhalten. Denn die
Zweitbeklagte hat - wie sie am 1.6.2005 auch schriftlich bestätigte - stets abgelehnt, in eine
Regulierurrg einzutreten.

Gelingt dem Kläger aber der Nachweis, dass ihm schon aus finanziellen Gninden der.Nor-
maltrrif" nicht zugänglich war, so ist ihm der geltend gemacht€ Mehrbetrag aus der Rech-
nung der Firrna f im Hinblick auf die subjektbezogene Schadensbetrachtung auch
dann zuzusprechen, wenn die Erhöhung nicht durch unfallspezjfische Kostenfaktoren ge
rechtferti$ wäre (vgl. BGH NJw 2006,2621 und 2693; NJW 2007, 2122,27sa,2916 und
3782),

Nur am Rande ist zu envähnen, dass das Landgericht bsi seiner Berechnung als ,,Nebenkos-
ten" ewar den Ers€tz der Haftungsbefreiung berücksichtigt hat (7 Tage zu je 21,- EURö und
eine Woche zu 149,- EURO) aber die zusätzlich geltend gemachten Beträge für Winterpau-
schale sowie zustell- und Abhotkosten (56,-- EURO und 40,-- EURO, jeweils zuzüglich
Mehrwertsteuer) bei seiner Schätzung außer Betracht gelassen hat. Hingegen erscheint es
in Anbetracht des Umstands, dass dem Kläger am 14.3.2005 das Schadensgutachten rnit
der SchäEung der Wiederbeschaffungsdauer auf voraussichilich 12 - 14 lGlendertage vor-
lag, als durchaus angemessen, eine Woche der 14tägigen Mietdauer nach dem Wochentarif
und nicht nach dern Tagestarif zu schätzen.
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Nachdem das Reohtsmittel des Klägers somit gute Erfolgsaussichten hat und die Kosten
einer weiteren Sachaufklärung und Beweisaufnahme je nach deren Verlauf zu dem noch
streitigen Differenzbotrag von 1.13E,98 EURO außer Verhältnis stehen dürften, hätt der Se-
nat eine gütliche Einigung auf der Basis einer weiteren Zahlung in Höhe von 2J3 dss noch
streitgegensländlichen Betrags bei entsprechender Kostenregelung für sachgerecht. Sollte
der Vergleich nicht zustande kommen, wird der Senat nach Ablauf der gesetzten Frist Ter-
min bestimmen, verbunden mit vorbereitenden Anordnungen gemäß S 2Tg zpo.

Reuß
VorsiEender Richter
am Oberlandesgericht

Dr. Stumpf
Richter am Ober-
landesoericht

Ramming
Richter am Ober-
landesgericht
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Für den Gleichlaut der Abschrift

mit der Urschrift

der Geschäftsstalle
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Bamberg, den_10. Juni 2008


